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Satzung des Kulturförderkreis Pantheon e.V. vom 27. Juni 2005

§ 1
Vereinsname, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Kulturförderkreis Pantheon e.V.“.

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(2) Sitz des Vereins und Gerichtsstand ist Bonn.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Vereinszweck

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele und Anliegen im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben​ordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Kultur in Bonn, hier insbesondere der Kleinkunst durch Unterstützung und Durchführung öffentlicher Kulturveran​staltungen, Erstellung von Publikationen und Dokumentationen. Der Verein will die kulturinteressierten Bonner Bürger zusammenführen und die Stadt Bonn im Rahmen ihrer Kulturarbeit im Bereich Kleinkunst anregen und unterstützen.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft​liche Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und haben keinen Anspruch auf Vereinsvermögen.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Vereinsorgane, Beschlußfähigkeit, Satzungsänderung

(1) Die Organe des Vereins sind:

1. Mitgliederversammlung

2. Vorstand

(2) Die Organe beschließen und wählen mit einfacher Mehrheit. Nur in Fällen des § 4 (3) ( Satzungsänderung) und § 9 (Auflösung des Vereins) ist 2/3-Mehrheit erfor​derlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Gefasste Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Protokollführer zu unterschreiben.

(3) Anträge zur Änderung der Satzung müssen einschließlich einer schriftlichen Begründung zusammen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung versandt werden.

§ 5
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung hat die Aufgaben:

· Vorstandsmitglieder alle zwei Jahre zu wählen,

· Vorstandsmitglieder abzuwählen,

· den Bericht und die Abrechnung über das abgelaufene Geschäftsjahr entgegenzunehmen und den Vorstand zu entlasten,

· Prüfer zu wählen, die die Jahresabrechnung überprüfen,

· über die Satzung zu beschließen.

(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Termin ist den Mitgliedern schriftlich vier Wochen vorher bekanntzugeben. Die Mitgliederversammlung muß einberufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder dies verlangt.

(3) Anträge müssen sechs Wochen vor dem Termin dem Vorstand vorliegen.

(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren; das Protokoll ist vom Protokollführer zu unterschreiben.

§ 6
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer.

(2) Der Vorstand hat die Aufgabe:

· die Geschäfte des Vereins zu führen,

· über die Verwendung der Vereinsmittel im Rahmen der Satzung zu beschließen,

· der Mitgliederversammlung über das laufende Geschäftsjahr zu berichten und abzurechnen,

· die Mitgliederversammlung zu leiten.
(3) Der Verein wird durch seinen Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter vertreten. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die/der Vorsitzende und dessen/ deren Stellvertreter/in, die jeweils allein vertretungsberechtigt sind.

§ 7
Mitgliedschaft

(1) Aktives Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Satzung des Vereins anerkennt und bereit ist, seine Zielsetzung ideell und finanziell zu unterstützen.

Förderndes Mitglied ohne Stimmrecht kann werden, wer den Verein lediglich durch eine Spende unterstützt.

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich einzureichen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins sein.

(4) Der jährliche Mindestbeitrag für Mitglieder wird durch die Mitglieder​versammlung festgelegt. Die Mitgliedsbeiträge werden zwingend über Einzugs​ermächtigung erhoben; Ausnahmen von dieser Regelung bedürfen einer Vorstandsentscheidung. Der Vorstand kann in begründeten Fällen auf Antrag den Mindestbeitrag reduzieren.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit der Beitragszahlung im Rückstand ist, gegenüber dem Vorstand schriftlich den Austritt erklärt oder durch Tod des Mitglieds.

(6) Soweit der Verein einzelnen Mitgliedern ermäßigte Beiträge gewährt, ist das Mitglied verpflichtet, seine Berechtigung einmal jährlich nachzuweisen.

§ 8
Rechnungsprüfung und Revision

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer. Diese dürfen dem Vorstand nicht angehören.

(2) Die Rechnungsprüfer prüfen die Kassenführung des Vorstandes und die Kasse mindestens einmal im Kalenderjahr.

§ 9
Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an die Stadt Bonn, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 10
Inkrafttreten, Änderungen

(1) Die Satzungsänderung wurde am 27.06.2005 von der Mitgliederversammlung genehmigt und tritt mit der Anmeldung und Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen (z.B. zur Erlangung der Gemeinnützigkeit) oder gesetzlich zwingend vorge​schrieben sind, vorzunehmen und zum Vereinsregister anzumelden.

§ 11
Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ungültig sein oder werden, so bleibt die Satzung im Übrigen gleichwohl gültig. Die ungültige Bestimmung ist durch satzungsändernden Beschluss der MV so zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Die Mitgliederversammlung
